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Lobbyregister
für die Interessenvertretung gegenüber dem 
Deutschen Bundestag und der Bundesregierung

Detailansicht des Regelungsvorhabens

Kritik an Eckpunkten des Unterhaltsrechts

Stand vom 17.05.2024 10:40:30 bis 22.07.2024 13:38:27

Angegeben von:
am 17.05.2024 evangelische Arbeitsgemeinschaft familie e.V. (R001440)

Beschreibung:
Die eaf begrüßt die in den Eckpunkten vorgelegte Stufenlösung, kritisiert aber deutlich, eine 

isolierte Lösung für das asymmetrische Wechselmodell einzuführen und fordert die Sogwirkung 

für ein bestimmtes Betreuungsmodell zu vermeiden. Als Untergrenze für eine unterhaltsrechtlich 

relevante Mitbetreuung fordert die eaf mindestens 33 %, sowie eine beidseitige 

Barunterhaltspflicht ab 45% im symmetrischen Wechselmodell. Wie im Koalitionsvertrag 

vorgesehen, sollten umgangs- und betreuungsbedingte Mehrbelastungen im Sozial- und 

Steuerrecht dringend besser berücksichtigt werden. Im Unterhaltsrecht hingegen ist oberste 

Priorität die tatsächliche Bedarfsdeckung des Kindes.

Betroffene Interessenbereiche (1)

 Familienpolitik [alle RV hierzu]
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